
1 

Anregungen zum Entwurf des Lärmaktionsplans im Rahmen der öffentlichen Auslegung und der 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, der Nachbarstädte und der Naturschutzverbände 
mit dem Ergebnis der Prüfung durch die Verwaltung 

18.01.2013 

Lfd. 
Nr. 

Absender / Stellenbezeichnung beteiligt am Eingang der 
Antwort 

Inhalt Ergebnis der Prüfung1

1 Herr Johannes Lorenzen,
Vollmacht erteilt an 
Rechtsanwalt Zivanovic 

31.08.2012-
01.10.2012 
(Öffentliche 
Ausgegung) 

01.10.2012 1. Die Stadt Haan sollte beim zuständigen Straßenbaulastträger 
dafür werben, dass auf der B 228 „Flüsterasphalt“ eingebaut 
wird.  
 

2. Die Stadt Haan sollte bei der zuständigen 
Straßenverkehrsbehörde dafür werben, dass die Einhaltung 
der im Bereich der B 228 zugelassenen 
Höchstgeschwindigkeiten durch entsprechende Kontrollen 
regelmäßig bzw. häufiger überwacht wird. 

 
3. Die Ergebnisse der Lärmaktionsplanung sollten im Rahmen 

der künftigen Stadtentwicklungsplanung „gebührend“ 
berücksichtigt werden. Insbesondere bei der Beplanung des 
Bereichs „Polnische Mütze“ und der damit einhergehenden 
Verkehrsplanung sollte die bereits heute vorhandene 
erhebliche Belastung mit Verkehrslärm im Kreuzungsbereich 
der B 228 und der Gruitener-/ Gräfrather Straße 
berücksichtigt werden. Durch begleitende Verkehrs- und 
Schallgutachten und darauf aufbauende planerische Konzepte 
sollte sichergestellt werden, dass eine Umsetzung der 
entsprechenden Planungen nicht zu einer Erhöhung der 
Lärmbelastungen in diesem Bereich führt. Die Verknüpfung 
mit zukünftigen Planungen sollte stärker herausgestellt 
werden.  

 
4. Passive Lärmschutzmaßnahmen, inbesondere 

Schallschutzverglasung sollten in die planerischen 
Überlegungen mit einbezogen werden. 

1. Der Anregung wird gefolgt.
Die Stadt Haan hat den zuständigen Straßenbaulastträger 
bereits um Stellungnahme zum Einbau einer 
lärmoptimiertem Asphaltdeckschicht (LOA 5D) gebeten.  
Der Landesbetrieb Straßenbau NRW wies darauf hin, dass 
die Lärmschutzwirkung in den maßgeblichen Richtlinien 
(RLS-90) nicht festgelegt sei. Somit bestünde nicht die 
Möglichkeit, LOA 5D als aktiven Lärmschutz im Rahmen 
der Lärmsanierung bzw. der Lärmvorsorge einzusetzen. 
Es soll nunmehr beim Straßenbaulastträger angeregt 
werden, den LOA 5D spätestens dann in Haan zu 
verwenden, wenn er in die maßgeblichen Richtlinien 
aufgenommen wurde. 

 
2. Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Die Maßnahme wurde bereits im Rahmen der 
Lärmaktionsplanung geprüft. Um durch eine 
Geschwindigkeitsüberwachung eine anhaltende Wirkung 
zu erzielen, wären ständige Kontrollen notwendig. Dies 
wäre nur mit einem hohen Personaleinsatz möglich und 
mit einem hohen Kostenaufwand verbunden. Aufgrund 
des ungünstigen Kosten-Nutzen-Verhältnisses ist diese 
Maßnahme im Rahmen der Lärmaktionsplanung nicht 
weiter verfolgt worden. Das Schreiben des Bürgers soll 
dennoch zur Kenntnisnahme an die zuständige 
Straßenverkehrsbehörde weitergeleitet werden.  

 
3. Der Anregung wird in Teilen gefolgt.  

Die Verwaltung muss die Ergebnisse eines wirksamen 
Lärmaktionsplans im Rahmen von Planverfahren bei der 
Abwägung der verschiedenen Belange berücksichtigen,  

                                                            
1 Sofern Beteiligte in ihrer Stellungnahme zur Öffentlichen Auslegung bereits frühzeitig vorgetragene Anregungen erneut vortragen haben oder auf diese verweisen, gilt sofern kein neues Prüfergebnis mitgeteilt 
wird, das Prüfergebnis zur frühzeitigen Stellungnahme in Anlage 2. 

Anlage 4 
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Lfd. 
Nr. 

Absender / Stellenbezeichnung beteiligt am Eingang der 
Antwort 

Inhalt Ergebnis der Prüfung1

so auch bei der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 115 
„Polnische Mütze“.  Begleitende Verkehrs- und 
Schallgutachten liegen hier bereits vor. Sie kann bei 
dieser Abwägung allerdings auch anderen Belangen eine 
größere Bedeutung zumessen als dem Belang des 
Lärmschutzes.  

 
4. Der Anregung wurde bereits Rechnung getragen. 

Auch passive Lärmschutzmaßnahmen (wie z. B. ein 
Schallschutzfensterprogramm) sind bereits im Rahmen 
der Aufstellung des Lärmaktionsplans betrachtet worden. 
Der Einbau von Schallschutzfenstern ist jedoch aufgrund 
der damit verbundenen Einschränkungen nur bedingt 
empfehlenswert. Die Kosten eines solchen Programms 
wären zudem nur schwer überschaubar und kaum zu 
beziffern. Den betroffenen Bürgern (Eigentümern) steht 
jedoch nach Aussage des Landesbetriebs Straßen NRW 
zu, eine Überprüfung auf Gewährung von Zuwendungen 
zu passiven Lärmschutzmaßnahmen zu beantragen (siehe 
lfd. Nr. 4). 
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2 Bezirksregierung Düsseldorf 29.08.2012 25.09.2012 Eine Priorisierung von Maßnahmen an der Autobahn im Vergleich 
zu Maßnahmen an der B 228 sei aufgrund der Beurteilung beider 
Straßen im Entwurf des Lärmaktionsplans nicht verständlich und 
sei auch nicht zielführend. So sei laut Entwurf des 
Lärmaktionsplans eine großflächige Betroffenheit durch die A 46 
nicht zu erkennen. Mit vorhandenen Maßnahmen, wie 
Schallschutzwänden und -wällen sowie der 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf 120 km/h, sei bereits eine 
deutliche Lärmverringerung in der Umgebung der A 46 erreichet 
worden. Lärmbeschwerden von Anwohnern seien derzeit nicht 
bekannt und betroffene Anwohner könnten Anträge auf 
Gewährung einer Bezuschussung von passiven 
Lärmschutzmaßnahmen stellen. Hingegen würde im Bereich der B 
228 lediglich die Optimierung von 10 Lichtsignalanlagen („Grüne 
Welle“) als vorhandene aktive Lärmminderungsmaßnahme  
gewertet. Die Bezirksregierung regt deshalb an, die Beschränkung 
der Geschwindigkeit auf der A 46 „aus dem Fokus des 
Maßnahmenkatalogs“ zu nehmen. Als wesentlich effektiver werde 
eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf der B 228 in Verbindung 
mit einem Rückbau des Straßenquerschnitts erachtet. Da die B 
228 nur eine regionale Verkehrsbedeutung besitze, könne dem 
Autofahrer hier die Einheit von Bau und Verkehr wesentlich besser 
vermittelt werden. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Zwar konnte aufgrund der Lärmkartierung im 
Einwirkungsbereich der A 46 auf Haaner Stadtgebiet keine 
großflächige Betroffenheit mit Lärmimmissionen > Lden/Ln 
65/55 ermittelt werden. Dennoch gibt es in Haan - auch nach 
Durchführung der angesprochenen Lärmschutzmaßnahmen 
an der A 46 - Wohngebäude, die von diesen Lärmimmissionen 
betroffen sind. Im Rahmen der beiden 
Diskussionsveranstaltungen, die zur Mitwirkung der 
Öffentlichkeit an der Lärmaktionsplanung durchgeführt 
wurden, wurden auch entsprechende Beschwerden von 
Anwohnern geäußert. Inzwischen teilte auch die Stadt Erkrath 
mit, dass es durch das hohe Verkehrsaufkommen auf der A 46 
große Teile auf Erkrather Stadtgebiet gebe, die von 
„Lärmimmissionen“ > Lden/Ln 65/55 betroffen sind. Ab diesen 
Schalleinwirkungen können Gesundheitsrisiken nicht mehr 
ausgeschlossen werden. Die Bereiche wurden durch einen von 
der Stadt Erkrath beauftragten Schallgutachter ermittelt und 
dargestellt. Unmittelbar am Autobahnabschnitt, der das 
Haaner Stadtgebiet quert, wurden die Bereiche “Auf dem 
Sand / Ginsterweg / Eickert / Daniel-Schreber-Weg / 
Hausschildstraße”, “Goethe Straße / Mahnert” sowie 
“Willbecker Busch” identifiziert. Durch das Gutachten ist hier 
inbesondere eine Betroffenheit nachts zu erkennen.  
 
Mit der Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 
von 120 km/h auf 100 km/h könnten diese 
Schalleinwirkungen deutlich verringert werden. Zudem ist die 
Maßnahme im Gegensatz zum ebenfalls in Betracht 
gezogenen Einbau „lärmarmer“ Asphalte die günstigere 
Variante der Lärmminderung. Den Belangen des 
überregionalen Verkehrs wurde bereits insofern Rechnung 
getragen, als dass die Maßnahme lediglich für den 
Nachtzeitraum formuliert wurde.  
 
Dass auch eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf der B 228  
eine effektive - wenn nicht sogar die effektivere Maßnahme - 
wäre, steht außer Frage. Die Maßnahme wurde deshalb im 
Rahmen der Lärmaktionsplanung intensiv diskutiert. Jedoch 
wäre ein Umbau der Straße mit hohen Kosten verbunden. 
Zudem hat die für die Geschwindigkeitsanordnung zuständige 
Genehmigungsbehörde im frühzeitigen Beteiligungsverfahren 
mit Verweis auf die besondere Verkehrsfunktion der B 228 
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eine ablehnende Stellungnahme eingereicht. Es ist auch 
weiterhin nicht bekannt, wann die bereits mehrfach 
angekündigte Herabstufung der B 228 in Haan tatsächlich 
erfolgen wird, mit der dann andere Beurteilungsgrundlagen 
vorlägen. Deswegen wurde die Maßnahme im Entwurf des 
Lärmaktionsplans nicht weiterverfolgt. Dies darf aber nicht 
bedeuten, dass vielleicht weniger effektive, aber umsetzbare 
Maßnahmen ebenfalls nicht weiter verfolgt werden.  
 
Da die Bezirksregierung eine Geschwindigkeitsreduzierung 
nicht explizit abgelehnt hat, soll die Maßnahme im Rahmen 
der Lärmaktionsplanung, Stufe 1, als Empfehlung stehen 
bleiben und im Rahmen der 2. Stufe weiterverfolgt werden, 
mit dem Ziel, ein Einvernehmen über die Maßnahme 
herzustellen. 
 

3 Kreisverwaltung Mettmann 
 

29.08.2012 08.10.2012 Gesundheitsamt: Über die im Schreiben vom 11.04.2011 
genannten Angregungen hinaus bestehen keine weiteren 
Anregungen. 
Planungsamt: Andere Beteiligte Fachämter gaben keine 
Anregungen bzw. hatten keine Bedenken gegen die o. g. 
Planungsmaßnahme.  
Das Planungsamt des Kreises Mettmann hat auf Rückfrage 
bestätigt, dass auch die Straßenverkehrsbehörde beteilgt wurde.  
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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4 Landesbetrieb Straßenbau NRW, 
Gelsenkirchen 

29.08.2012 25.09.2012 Es wird gebeten, das Schreiben vom 11.04.2011 zu beachten. Es
wird mitgeteilt, dass für einen Teil der B 228 bereits eine 
Deckensanierung durchgeführt wurde (Einbau von SMA). 
Bei eigenen überschlägigen Untersuchungen nach den Kriterien 
der Lärmsanierung an exemplarischen Punkten an der B 228 seien 
Überschreitungen der Auslösewerte der Lärmsanierung 
festgestellt worden. Für Anwohner im Nahbereich der B 228 
bestünde die Möglichkeit, eine Überprüfung auf Gewährung einer 
Bezuschussung von passiven Lärmschutzmaßnahmen zu 
beantragen. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

5 LVR-Amt für 
Bodendenkmalpflege im 
Rheinland, Bonn 

29.08.2012 01.10.2012 Es wird auf das Schreiben vom 16.03.2011 hingewiesen. Das bei 
der Lärmaktionsplanung betrachtete Gebiet müsse als 
bedeutender Befunderwartungsraum bezeichnet werden. Erst 
nach Durchführung geeigneter Prospektierungsmaßnahmen 
könne abschließend mitgeteilt werden, inwiefern Belange des 
archäologischen Kulturgüterschutzes einer Realisierung der 
geplanten Maßnahmen entgegenstünden. Bei den zukünftigen 
Planverfahren zu den jeweiligen Maßnahmen sei deshalb der 
Untersuchungsrahmen der UVP hinsichtlich der Auswirkungen auf 
archäologisches Kulturgut zu erweitern (näheres siehe in der 
Stellungnahme).  

Der Anregung wird bereits Rechnung getragen.
Sollte die Umsetzung von Maßnahmen des Lärmaktionsplans 
einer UVP bedürfen, würde der LVR ohnehin zur Festlegung 
des Untersuchungsrahmens der Umweltprüfung noch einmal 
beteiligt.  
 
 

6 Rheinisch Bergischer 
Wasserverband 

29.08.2012 13.09.2012 Es liegt keine Betroffenheit vor. Zur Kenntnis genommen

7 Industrie- und Handelskammer in 
Düsseldorf 

29.08.2012 25.09.2012 1. Eine weitere Absenkung der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit auf der A 46 wird abgelehnt. Im 
Stadtgebiet von Haan ist die maximale Geschwindigkeit 
bereits auf 120 km/h festgelegt. Eine weitere kleinräumige 
Geschwindigkeitsreduzierung würde durch notwendige 
Bremsvorgänge zu Störungen im Verkehrsfluss führen. 
 

2. Die IHK Düsseldorf empfiehlt, keine Straßen freiwillig formal 
in den Lärmaktionsplan aufzunehmen und lehnt daher die 
Vorschläge aus dem Planvorentwurf ab, bezüglich der 
Maßnahmen entlang der B 228. 

 
3. Der Einsatz einer lärmoptimierenden Asphaltdeckschicht 

(LOA 5 D) bei anstehenden Sanierungsmaßnahmen auf der B 
228 wird als unkritisch und geeignet angesehen. Es wird 
jedoch empfohlen, den LOA 5 D unabhängig von der 
gesetzlichen Lärmaktionsplanung und der damit 
einhergehenden singulären Betrachtung von Lärmquellen auf 
allen Hauptverkehrsstraßen in Haan einzusetzen. 

 

1. Der Anregung wird z. T. gefolgt.
Mit der Absenkung der Geschwindigkeit von 120 km/h 
auf 100 km/h könnte der von der A 46 ausgehende Lärm 
in Haan spürbar reduziert werden. Es ist davon 
auszugehen, dass durch die Maßnahme auch Unfallzahlen 
sinken würden. Darüber hinaus würde sich der CO2 -
Ausstoß verringern. Bei „freier Bahn“ würde sich die 
Fahrtzeit um weniger als eine Minute verlängern. Da die 
zulässige Höchstgeschwindigkeit in anschließenden Teilen 
der A 46 bereits begrenzt ist und Fahrzeuge z. T. ohnehin 
langsamer fahren (müssen), würde die Maßnahme keine 
starken Bremsvorgänge erforderlich machen. Darüber 
hinaus ist die Maßnahme auf den Nachtzeitraum 
beschränkt, in dem das vergleichsweise geringe 
Verkehrsaufkommen ein  „vorausschauendes“ Fahren 
ermöglicht. Wesentliche  Auswirkungen der Maßnahme 
auf den Verkehrsfluss werden deshalb nicht gesehen.  
 
Auch die Stadt Erkrath würde die Absenkung der 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf der A 46 im 
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4. Für die vorgeschlagene ergänzende Maßnahme –
Reduzierung des Durchgangsverkehrs für LKW bietet sich die 
IHK als Diskussionspartner für die Erstellung eines Konzepts 
gerne an. Es müsse innerhalb eines solchen Konzepts aber 
sichergestellt sein, dass die Erreichbarkeit von Unternehmen 
nicht beeinträchtigt wird.  

 
5. Die genannten Maßnahmen im Bereich der Schienenstrecken 

(Einrichtung von Schallschutzwänden und „Besonders 
überwachte Gleise“) werden unterstützt. 

 
6. Die IHK Düsseldorf unterstützt die in Kapitel 7.3 genannten 

weiteren und langfristigen Maßnahmen (Stärkung des ÖPNV, 
Erhöhung des Radfahreranteils und Berücksichtigung von 
Lärmaspekten in der Planung) zur Lärmminderung, sofern bei 
der Umsetzung nicht andere Verkehrsträger, insbesondere 
der motorisierte Indivi diskriminiert werden. Dazu steht die 
IHK gerne als externer Ansprechpartner zur Verfügung. 

 

Stadtgebiet von Haan auf 100 km/h (s. Anlage 4, lfd. Nr. 
10) begrüßen. Dies teilte sie nach der frühzeitigen 
Beteiligung in ihrer Stellungnahme zum Entwurf des 
Lärmaktionsplans mit.  Hintergrund ist, dass sich die A 46 
zwischen der Anschlussstelle Düsseldorf Erkrath und 
Haan / Hochdahl entweder vollständig auf Haaner oder 
Hildener Gebiet befindet und in Erkrath zahlreiche 
Wohngebäude im Nahbereich dieses Autobahnabschnitts 
von Schalleinwirkungen  > Lden/Ln 65/55 betroffen sind. 
Bei diesen Schalleinwirkungen können Gesundheitsrisiken 
nicht mehr ausgeschlossen werden. Vor diesem 
Hintergrund hat die Stadt Erkrath im letzten Jahr im 
Rahmen eines gemeinsamen Gesprächs mit den Städten 
Haan und Hilden zur Lärmaktionsplanung auch bei der 
Stadt Hilden angeregt, eine Reduzierung der 
Geschwindigkeit auf der A 46 in ihre planerischen 
Überlegungen mit einzubeziehen. Sollte die Stadt Hilden 
dem folgen und die zuständigen Behörden zustimmen, 
würde dies sogar eine einheitliche Tempogestaltung auf 
größeren Strecken ermöglichen.  
 
Da mit der Bezirksregierung Düsseldorf als zuständiger 
Straßenverkehrsbehörde jedoch (noch) kein 
Einvernehmen zu dieser Maßnahme hergestellt werden 
konnte, ist die Maßnahme im zum Beschluss 
anstehenden Lärmaktionsplan, Stufe 1 nicht mehr bzw. 
lediglich als Empfehlung enthalten. Die Maßnahme soll in 
der 2. Stufe der Lärmaktionsplanung weiter verfolgt 
werden.  

 
2. Der Anregung wird z.T. gefolgt.  

Die B 228 wurde bereits in der 1. Stufe mit betrachtet, da 
die Auslösewerte für die Lärmaktionsplanung annähernd 
erreicht bzw. teilweise überschritten wurden. Zudem ist 
sich die Stadtverwaltung Haan der von der B 228 
ausgehenden Lärmproblematik bewusst und möchte das 
Problem zügig angehen. Über Maßnahmen, die nicht in 
der  Zuständigkeit der Stadt Haan liegen, konnte bislang 
jedoch kein Einvernehmen mit den zuständigen Behörden 
hergestellt werden. Sie sind im zum Beschluss 
anstehenden Lärmaktionsplan, Stufe 1, nicht mehr bzw. 
lediglich als Empfehlung enthalten.  

 
3. Zur Kenntnis genommen.  

Die Stadt Haan hat den zuständigen Straßenbaulastträger 
bereits um Stellungnahme zum Einbau einer 
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lärmoptimiertem Asphaltdeckschicht (LOA 5D) gebeten.  
Der Landesbetrieb Straßenbau NRW wies darauf hin, dass 
die Lärmschutzwirkung in den maßgeblichen Richtlinien 
(RLS-90) nicht festgelegt sei. Somit bestünde nicht die 
Möglichkeit, LOA 5D als aktiven Lärmschutz im Rahmen 
der Lärmsanierung bzw. der Lärmvorsorge einzusetzen. 
Es soll deshalb beim Straßenbaulastträger angeregt 
werden, den LOA 5D spätestens dann in Haan zu 
verwenden, wenn er in die maßgeblichen Richtlinien 
aufgenommen wurde. 

 
4. Zur Kenntnis genommen.  

Über die Einführung des BÜG konnte bislang kein 
Einvernehmen mit den zuständigen Behörden hergestellt 
werden. Die Maßnahmen ist im zum Beschluss 
anstehenden Lärmaktionsplan, Stufe 1, nicht mehr bzw. 
lediglich als Empfehlung enthalten. Die DB schließt das 
BÜG auch außerhalb der Lärmvorsorge nicht explitzit aus. 
Die Maßnahme soll deshalb in der 2. Stufe der 
Lärmaktionsplanung weiterverfolgt werden. 

 
5. Zur Kenntnis genommen.  
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8 Handwerkskammer Düsseldorf 29.08.2012 26.09.2012 Es wird auf die Stellungnahme vom 11.04.2011 hingewiesen. 
Ergänzend hierzu wird unterstützt, dass die vorgeschlagenen 
Maßnahmen in verschiedene Gesamtplanungen (u. a. 
städtebauliche Planung) eingebunden werden sollen.  
Hinsichtlich größerer Gewerbeflächen würde eine direkte 
Erschließung abseits größerer Wohnbereiche begrüßt. 
 

Zur Kenntnis genommen.
 

9 Stadt Wuppertal 29.08.2012 01.10.2012 Die Belange der Stadt Wuppertal werden nicht berührt. Zur Kenntnis genommen.

10 Stadt Solingen 29.08.2012 28.09.2012 Die Belange der Stadt Solingen werden nicht berührt. Zur Kenntnis genommen.

11 Stadt Erkrath 29.08.2012 04.10.2012 Die Stadt Erkrath begrüßt die im Entwurf des Lärmaktionsplans 
enthaltene Geschwindigkeitsbegrenzung nachts auf 100 km / h  
Durch das hohe Verkehrsaufkommen auf der A 46 seien auf 
Erkrather Stadtgebiet große Bereiche von Lärmimmissionen 
betroffen, die über den für die Städte Erkrath und Haan 
maßgeblichen Auslösewerten (Lden/Ln 65/55) liegen.  
Die Stadt Erkrath regt deshalb an, auch folgende Maßnahmen in 
die Lärmaktionsplanung mit aufzunehmen:  
- Geschwindigkeitsbegrenzung auf der A 46 tagsüber 
- Einbau von lärmminderndem Asphalt auf der A 46 als 

langfristige Maßnahme 
 

Der Anregung wird nicht gefolgt.
Die Bereiche mit Wohnhäusern, die über den maßgeblichen 
Auslösewerten (Lden/Ln 65/55) liegen, wurden durch einen 
von der Stadt Erkrath beauftragten Schallgutachter ermittelt 
und dargestellt. An dem Teilabschnitt der A 46, der das 
Haaner Stadtgebiet quert, wurden die Bereiche “Auf dem 
Sand / Ginsterweg / Eickert / Daniel-Schreber-Weg / 
Hausschildstraße”,“Goethe Straße / Mahnert” sowie 
“Willbecker Busch” identifiziert. Es ist insbesondere eine 
Betroffenheit nachts (Überschreitung Ln = 55) zu erkennen, 
der bereits mit der vorgeschlagenen  Reduzierung der 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit nachts entgegengewirkt 
würde. Der für die Städte Haan und Erkrath maßgebliche 24-
Stunden-Lärmindex (Lden = 65), wird hingegen nur bei 
einzelnen Wohngebäuden überschritten. Deshalb ist das 
Potenzial zur Reduzierung der Betroffenen, das mit einer 
zusätzlichen Geschwindigkeitsreduzierung auch tagsüber 
ausgeschöpft werden könnte, begrenzt. Zudem wurde die  
Geschwindigkeitsbegrenzung auch deshalb lediglich für den 
Nachtzeitraum formuliert, da zu diesen Zeiten das 
Verkehrsaufkommen auf der A 46 geringer ist und dann eine 
Reduzierung auf Tempo 100 km / h keine wesentlichen 
Veränderungen im Verkehrsfluss nach sich ziehen würde. 
 
Da mit der Bezirksregierung Düsseldorf als zuständiger 
Straßenverkehrsbehörde jedoch (noch) kein Einvernehmen  
zur Geschwindigkeitsbegrenzung nachts auf 100 km/h auf der 
A 46 hergestellt werden konnte, ist die Maßnahme im zum 
Beschluss anstehenden Lärmaktionsplan, Stufe 1, nicht mehr 
bzw. lediglich als Empfehlung enthalten. Die Maßnahme soll in 
der 2. Stufe der Lärmaktionsplanung weiter verfolgt werden.  
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Der Einbau von lärmminderndem Asphalt auf der A 46 wurde  
in der Lärmaktionsplanung aufgrund des ungünstigen Kosten-
Nutzen-Verhältnisses als zu teuer ausgeschlossen, obwohl der 
Nutzen belegt ist. 
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12 AGNU Haan 29.08.2012 29.09.2012 1. Die AGNU verweist auf ihre Anregungen im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung zur Lärmaktionsplanung 
2.Es wird angeregt, auch im „hügeligen“ Haan gezielt auf 
Verbesserungen für den Radverkehr zu achten.  
3. Es wird angeregt, ein Nachtfahrverbot für LKW zu fordern. 
4. Die Beibehaltung von Tempo 30 auf der Martin-Luther-Straße 
sei festzuschreiben. 

1. Den Anregungen wird in Teilen gefolgt. 
Siehe entsprechendes Prüfergebnis in Anlage 2. 
 

2. Der Anregung wird gefolgt. 
Dass die Situation für den Radverkehr verbessert werden 
soll, ist bereits als langfristig angelegte Strategie im 
Entwurf des Lärmsktionsplans enthalten. 

 
3. Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Bezüglich der Forderung eines Nachtfahrverbots für LKW 
wären zusätzliche Gutachten notwendig, um vor allem 
die möglichen Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort 
und Verkehrsverlagerungseffekte zu untersuchen. Der 
LKW-Anteil auf der B 228 ist im Vergleich zu anderen 
Bundesstraßen nicht sehr hoch, ebensowenig der Anteil 
des Durchgangsverkehrs. Deshalb  werden keine großen 
Lärmminderungspotentiale erwartet, die durch ein 
Nachtfahrverbot für LKW ausgeschöft werden könnten.  

 
4. Der Anregung wird nicht gefolgt.  

Die 1. Stufe der Lärmaktionsplanung setzt zunächst bei 
den Gebieten an, von denen anzunehmen ist, dass sie 
besonders stark durch Umgebungslärm belastet sind. In 
Bezug auf den Straßenverkehr sind dies laut BimSchG 
zunächst die Orte in der Nähe von Hauptverkehrsstraßen 
mit über 6 Mio. Fahrzeugen, also in Haan die Gebiete 
entlang der A 46. Die Stadt Haan hat freiwillig die B 228 
mit in die 1. Stufe der Lärmaktionsplanung einbezogen, 
da hier das o. g. Verkehrsaufkommen annähernd erreicht 
bzw. in Teilen überschritten wird. Entsprechend der 
gesetzlichen Vorgaben wird die Martin-Luther-Straße und 
ihre Umgebung in der 1. Stufe der Lärmaktionsplanung 
nicht betrachtet.  
Auch ist nicht davon auszugehen, dass die Höhe der 
zulässigen Geschwindigkeit auf der Martin-Luther-Straße 
die Zahl der Betroffenen in der Umgebung der B228 
wesentlich beeinflusst. Sie wird deshalb auch nicht als 
Maßnahme für die B228 in diskutiert. Eine Entscheidung 
kann an anderer Stelle als im Lärmaktionsplan getroffen 
werden.  
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